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Gesetzliche Grundlagen 

Auszüge aus dem Niedersächsischen Schulgesetz 
 

NSchG § 63 

Allgemeines 
(1) 1Wer in Niedersachsen seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Ausbildungs- 

oder Arbeitsstätte hat, ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zum Schulbesuch verpflichtet. 

2Entgegenstehende völkerrechtliche Bestimmungen und zwischenstaatliche Vereinbarungen 

bleiben unberührt. ……. 

 

Ergänzende Bestimmungen zu § 63 (RdErl. D. MK v. 1.12.2016) 
 

3.2 Befreiung vom Unterricht 

3.2.1 Über die Befreiung einer Schülerin oder eines Schülers vom Unterricht bis zu drei Monaten und 

der Befreiung von sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen entscheidet die Schulleitung, für 

weitergehende Befreiungen ist die Landesschulbehörde zuständig. Eine Befreiung vom Besuch der 

Schule ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen 

schriftlichen Antrag möglich. Der Antrag ist von den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen 

Schülerinnen und Schülern von diesen selbst zu stellen. Unmittelbar vor und nach den Ferien darf 

eine Befreiung nur ausnahmsweise in den Fällen erteilt werden, in denen die Versagung eine 

persönliche Härte bedeuten würde. 

3.2.2 Die Unterrichtsbefreiung aus Anlass kirchlicher Feiertage und Veranstaltungen richtet sich nach 

dem Niedersächsischen Gesetz über die Feiertage in der Fassung vom 7. März 1995 (Nds. GVBl. S. 

51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juni 2013 (Nds. GVBl. S. 131), sowie nach dem 

Bezugserlass zu f).  

 

3.3 Fernbleiben vom Unterricht 

3.3.1 Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler mehrere Stunden an einem Tag oder an mehreren 

Tagen nicht am Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen (Nr. 1.1) teil, sind der Schule der 

Grund des Fernbleibens und die voraussichtliche Dauer des Fernbleibens unverzüglich mitzuteilen. 

Die Schule legt in eigener Verantwortung fest, an welche Stelle in der Schule die Mitteilung zu 

erfolgen hat. 

Es genügt generell eine mündliche, fernmündliche oder elektronische Benachrichtigung. Die 

Schulleitung kann auch ohne besondere Begründung eine schriftliche Mitteilung verlangen.  

Bei längeren Erkrankungen oder in sonstigen besonders begründeten Fällen kann die Schulleitung 

die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen. 

In besonders begründeten Fällen kann die Schulleitung zusätzlich eine amtsärztliche Bescheinigung 

verlangen.  

Dauert die Krankheit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist unverzüglich eine neue 

Bescheinigung vorzulegen. Im Einzelfall kann die Bescheinigung einer Heilpraktikerin oder eines 

Heilpraktikers als ausreichender Nachweis angesehen werden. Die Kosten der Bescheinigung 

tragen bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die Erziehungsberechtigten. Die 

Mitteilungspflicht obliegt den Erziehungsberechtigten nach § 55 Abs. 1 NSchG und den außer ihnen 

nach § 71 Abs. 2 NSchG Verantwortlichen (Ausbildende und ihre Beauftragten), solange die 

Schülerin oder der Schüler das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Nach Vollendung des 18. 

Lebensjahres obliegen die vorstehend genannten Pflichten der Schülerin oder dem Schüler selbst. 

Treffen gleichwohl die nach § 71 Abs. 1 und 2 NSchG Verantwortlichen für eine Schülerin oder einen 

Schüler auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres die erforderlichen Maßnahmen, so kann die 

Schulleitung dies als ausreichend ansehen. Treffen die nach § 71 NSchG Verantwortlichen die 

erforderlichen Maßnahmen nicht, so ist bei länger als dreitägigem Fehlen eine ärztliche 

Bescheinigung beizubringen. 
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3.3.2 Schulen sind gehalten, Schulverweigerung bei schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern mit 

pädagogischen und erzieherischen Mitteln präventiv zu begegnen. Hierzu gehört auch die 

Vermittlung und Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler. 

Bei unentschuldigten Unterrichtsversäumnissen ist die Schule verpflichtet, folgende Maßnahmen zu 

ergreifen: 

3.3.2.1 Die Erziehungsberechtigten sind durch die Schule mit Aufnahme in die Schule über die 

Schulpflicht nach § 63 und die Teilnahmepflicht am Unterricht und sonstigen verbindlichen 

Schulveranstaltungen nach § 58 NSchG und die sich daraus ergebenen Konsequenzen in 

angemessener Form zu informieren. 

3.3.2.2 Bei unentschuldigtem Fehlen im Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen (1.1) sind 

die Erziehungsberechtigten bereits bei der ersten ungeklärten Fehlzeit zu informieren. Es ist ein 

Gespräch mit den Erziehungsberechtigten zu suchen, um über den Sachverhalt aufzuklären und 

mögliche Ursachen des Fehlens zu klären. Gegebenenfalls ist ein Beratungsgespräch auch unter 

Beteiligung des schulischen Beratungs- und Unterstützungssystems (Beratungslehrkräfte, soziale 

Arbeit in Schulen, sozialpädagogische Fachkräfte) anzubieten. Kommt kein telefonischer oder 

persönlicher Kontakt zustande, sind die Erziehungsberechtigten schriftlich über den Sachverhalt zu 

informieren. 

3.3.2.3 Setzt sich das unentschuldigte Fehlen weiter fort (spätestens bei drei unentschuldigten 

Versäumnissen nach 1.1 innerhalb von 10 Schulbesuchstagen), wird in einem erneuten 

Kontaktversuch und per Anschreiben darauf hingewiesen, dass über weiteres unentschuldigtes 

Fernbleiben vom Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen umgehend das Ordnungs- 

und das Jugendamt informiert werden.  

3.3.2.4 Bei Fortsetzung des schulverweigernden Verhaltens erfolgt neben einer weiteren 

pädagogischen Lösungssuche nach Möglichkeit unter Einbezug des öffentlichen örtlichen Trägers 

der Kinder- und Jugendhilfe eine umgehende Information über die erfolgten 

Schulpflichtverletzungen an das Ordnungsamt und das Jugendamt. Dies gilt auch für alle weiteren 

Fälle des unentschuldigten Fehlens.  

3.3.2.5 Kann aus pädagogischen Gründen der unter 3.3.2 vor gegebene Verfahrensablauf nicht 

eingehalten werden, kann im Einzelfall auch eine umgehende Information des Ordnungsamtes 

erfolgen 
 

NSchG § 65 

Dauer der Schulpflicht 

(1) Die Schulpflicht endet grundsätzlich zwölf Jahre nach ihrem Beginn. 

(2) 1Auszubildende sind für die Dauer ihres Berufsausbildungsverhältnisses berufsschulpflichtig. 

2Wer an Maßnahmen der beruflichen Umschulung in anerkannten Ausbildungsberufen teilnimmt, 

kann die Berufsschule für die Dauer der beruflichen Umschulung besuchen. 

 

 

NSchG § 66 

Schulpflicht im Primarbereich und im Sekundarbereich I 

1Alle Schulpflichtigen besuchen mindestens neun Jahre lang Schulen im Primarbereich und im 

Sekundarbereich I;……. 

Ergänzende Bestimmungen zu § 66 (RdErl. D. MK v. 1.12.2016) 

5.3 Schulbesuchszeit in der Hauptschule / der Oberschule 

Hat eine Schülerin oder ein Schüler nach neun Schulbesuchsjahren nicht die 9. Klasse der Haupt- 

oder Oberschule durchlaufen und erscheint ein weiterer Besuch der Haupt- oder Oberschule im 

Hinblick auf die in Nr. 6.2 genannten Kriterien nicht Erfolg versprechend, sind die 

Erziehungsberechtigten in einem Beratungsgespräch auf die Bildungsmöglichkeiten und 

Abschlüsse der berufsbildenden Schulen besonders hinzuweisen. Unter welchen Voraussetzungen 

die 9. Klasse und die 10. Klasse der Hauptschule wiederholt werden können, ergibt sich aus der 

Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-Sek I) vom 7.4.1994 (Nds. GVBl. S. 

197), zuletzt geändert durch VO vom 11.8.2014 (Nds. GVBl. S. 243) in der jeweils geltenden 

Fassung. 
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NSchG § 67 

Schulpflicht im Sekundarbereich II 

(1) Im Anschluss an den Schulbesuch nach § 66 ist die Schulpflicht im Sekundarbereich II durch den Besuch 

einer allgemein bildenden oder einer berufsbildenden Schule zu erfüllen. 

(2) Auszubildende erfüllen ihre Berufsschulpflicht durch den Besuch der Berufsschule. 

(3) Jugendliche, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, haben ihre Schulpflicht, 

sofern sie keine allgemeinbildende Schule im Sekundarbereich II weiterbesuchen, nach 

Maßgabe ihrer im Sekundarbereich I erworbenen Abschlüsse durch den Besuch einer 

berufsbildenden Schule mit Vollzeitunterricht zu erfüllen. 
(4) … 

 

NSchG § 69 

Schulpflicht in besonderen Fällen 
(1) Schülerinnen und Schülern, die infolge einer längerfristigen Erkrankung die Schule nicht besuchen 

können, soll Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus in angemessenem Umfang erteilt werden. 

(2) … 

(3) 1Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I, die in besonderem Maße auf 

sozialpädagogische Hilfe angewiesen sind, können ihre Schulpflicht, solange sie auf diese Hilfe 

angewiesen sind, ganz oder teilweise in einer außerschulischen Einrichtung erfüllen. 2Die Erfüllung 

der Schulpflicht erfolgt auf der Grundlage eines einzelfallbezogenen Förderplans, der von der 

Schule, die von der Schülerin oder dem Schüler zu besuchen wäre, und der Einrichtung 

gemeinsam aufzustellen ist. 

(4) 1Schulpflichtige Jugendliche im Sekundarbereich II, die nicht in einem 

Berufsausbildungsverhältnis stehen und in besonderem Maße auf sozialpädagogische Hilfe 

angewiesen sind, können ihre Schulpflicht durch den Besuch einer Jugendwerkstatt erfüllen, die 

auf eine Berufsausbildung oder eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. 2In besonders begründeten 

Ausnahmefällen kann die Berufseinstiegsschule (§ 17 Abs. 3) auch die Erfüllung der Schulpflicht 

durch den Besuch einer anderen Einrichtung mit der in Satz 1 genannten Aufgabenstellung 

gestatten. 3Die Erfüllung der Schulpflicht erfolgt auf der Grundlage eines einzelfallbezogenen 

Förderplans, der von der Einrichtung nach Satz 1 oder 2 und der Berufseinstiegsschule (§ 17 Abs. 3) 

gemeinsam aufzustellen ist. 

(5) …. 

 

NSchG § 71 

Pflichten der Erziehungsberechtigten und Ausbildenden 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler am 

Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule einschließlich der besonderen 

schulischen Sprachfördermaßnahmen nach § 64 Abs. 3 regelmäßig teilnehmen und die ihnen 

obliegenden Pflichten erfüllen; sie haben sie dafür zweckentsprechend auszustatten. 

2Die Ausstattungspflicht umfasst auch die Übernahme der Kosten von Schulfahrten, an denen die 

Schülerinnen und Schüler teilnehmen. 

(2) Ausbildende und ihre Beauftragten haben 

1. den Auszubildenden die zur Erfüllung der schulischen Pflichten und zur Mitarbeit in Konferenzen, 

in deren Ausschüssen, im Schulvorstand und in der Schülervertretung erforderliche Zeit zu 

gewähren und  

2. die Auszubildenden zur Erfüllung der Schulpflicht anzuhalten 
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NSchG § 176 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. der Schulpflicht nicht nachkommt, 

2. entgegen § 71 Abs. 1 Schulpflichtige nicht dazu anhält, am Unterricht und an sonstigen 

Veranstaltungen der Schule einschließlich der besonderen schulischen Sprachfördermaßnahmen 

nach § 64 Abs. 3 regelmäßig teilzunehmen und die ihnen obliegenden Pflichten zu erfüllen, 

3. als Ausbildende oder Ausbildender entgegen § 71 Abs. 2 Auszubildende nicht zur Erfüllung der 

schulischen Pflichten anhält oder die hierfür erforderliche Zeit nicht gewährt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

NSchG § 177 

Schulzwang 

 

Kinder und Jugendliche, die ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, können der Schule 

zwangsweise zugeführt werden. 

 

 

Auszüge aus dem Ordnungswidrigkeitengesetzz 
 

 

OWiG § 98 

Vollstreckung gegen Jugendliche und Heranwachsende 

(1) Wird die gegen einen Jugendlichen festgesetzte Geldbuße auch nach Ablauf der in § 95 Abs. 

1 bestimmten Frist nicht gezahlt, so kann der Jugendrichter auf Antrag der Vollstreckungsbehörde 

oder, wenn ihm selbst die Vollstreckung obliegt, von Amts wegen dem Jugendlichen auferlegen, 

an Stelle der Geldbuße 
1. Arbeitsleistungen zu erbringen, 

2. nach Kräften den durch die Handlung verursachten Schaden wiedergutzumachen, 

3. bei einer Verletzung von Verkehrsvorschriften an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen, 

4. sonst eine bestimmte Leistung zu erbringen, 

 

wenn die Bewilligung einer Zahlungserleichterung, die Beitreibung der Geldbuße oder die 

Anordnung der Erzwingungshaft nicht möglich oder angebracht erscheint. Der Jugendrichter 

kann die Anordnungen nach Satz 1 nebeneinander treffen und nachträglich ändern. 

(2) Kommt der Jugendliche einer Anordnung nach Absatz 1 schuldhaft nicht nach und zahlt er 

auch nicht die Geldbuße, so kann Jugendarrest (§ 16 Jugendgerichtsgesetz) gegen ihn verhängt 

werden, wenn er entsprechend belehrt worden ist. Hiernach verhängter Jugendarrest darf bei 

einer Bußgeldentscheidung eine Woche nicht übersteigen. Vor der Verhängung von Jugendarrest 

ist dem Jugendlichen Gelegenheit zur mündlichen Äußerung vor dem Richter zu geben. 

….. 

 

 

https://dejure.org/gesetze/OWiG/95.html
https://dejure.org/gesetze/JGG/16.html

